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PRäamBel

Die Sicherheit und ordnung vor allem bei den Spielen der lizenz-

ligen (bundesliga und 2. bundesliga), der 3. liga, der 4. Spiel-

klassenebene, des Deutschen fußball-bundes (Dfb) und des 

ligaverbandes zu gewährleisten und hierbei zukünftig ausschrei-

tungen unfriedlicher Personen zu verhindern bzw. zu reduzieren 

sowie den ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu gewährleisten, ist 

aufgabe aller im Zusammenhang mit dem fußball tätigen ver-

antwortungsträger. Dazu gehört auch die festsetzung von Sta-

dionverboten gegen Personen, die im Zusammenhang mit dem 

fußballsport, insbesondere anlässlich einer fußballveranstaltung, 

in einer die menschenwürde verletzenden art und weise oder 

sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen sind. 

Die/der

•	 	Vereine	und	Kapitalgesellschaften	 („Tochtergesellschaften“)	

derlizenzligen, der 3. liga und der 4. Spielklassenebene, 

•	 Deutsche	Fußball-Bund	(DFB)	und	

•	 Ligaverband	

sind sich dessen bewusst und erkennen daher die nachfolgend auf-

geführten für alle verbindlich geltenden richtlinien für alle Platz- 

und hallenanlagen, bei denen sie über das hausrecht verfügen und 

unabhängig vom charakter des Spiels (wettbewerbs- oder freund-

schaftsspiel) an. Dabei sind die bestimmungen für vereine für die 

kapitalgesellschaften entsprechend anwendbar. 

Der erlass dieser richtlinien beruht auf § 31 der richtlinien zur 

verbesserung der Sicherheit bei bundesspielen.
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definition, zweck und wiRk-
Samkeit deS StadionveRBotS§ 1

 (1) ein Stadionverbot ist

•	 die	auf	der	Basis	des	Hausrechts	

•	 gegen	eine	natürliche	Person	

•	 	wegen	in	einer	die	Menschenwürde	verletzenden	Art	und	

weise oder sicherheitsbeeinträchtigenden auftretens im 

Zusammenhang mit dem fußballsport, insbesondere an-

lässlich einer fußballveranstaltung,

»  innerhalb oder außerhalb einer Platz- oder Hallenanlage 

» vor, während oder nach der Fußballveranstaltung

•	 festgesetzte	Untersagung

•	 bei	vergleichbaren	zukünftigen	Veranstaltungen

•	 	eine	Platz-	oder	Hallenanlage	zu	betreten	bzw.	sich	dort	

aufzuhalten.

 (2)  Zweck des Stadionverbotes ist es, zukünftiges sicherheits-

beeinträchtigendes verhalten zu vermeiden und den be-

troffenen zur friedfertigkeit anzuhalten, um die Sicherheit 

anlässlich von fußballveranstaltungen zu gewährleisten. 

   Das Stadionverbot selbst stellt eine präventive maßnahme 

zur Gefahrenabwehr der für die Sicherheit der veranstal-

tung verantwortlichen dar. Das Stadionverbot ist daher keine 

staatliche Sanktion auf ein strafrechtlich relevantes verhal-

ten, sondern eine Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicher 

Grundlage.
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 (3) Das Stadionverbot gilt befristet (§ 5).

 (4)  Das Stadionverbot kann als örtliches (§ 4 abs. 2) oder als 

überörtliches (nachfolgend: bundesweit wirksames) Stadi-

onverbot (§ 4 abs. 3, 4 und 5) ausgesprochen werden. 

   Das örtliche Stadionverbot erstreckt sich grundsätzlich nur 

auf den befriedeten bereich der Platz- oder hallenanlage, 

in der das hausrecht des das Stadionverbot festsetzenden 

ausgeübt wird. 

   Das bundesweit wirksame Stadionverbot kann auch für 

den bereich anderer Platz- oder hallenanlagen festgesetzt 

werden. Die vereine und der Dfb bevollmächtigen sich 

hierzu durch eine gesonderte erklärung gegenseitig. 

Die erklärung ist jeweils vor beginn einer Spielzeit neu 

auszufertigen und wird beim Dfb (Zentralverwaltung) 

hinterlegt. Sobald dem Dfb die erklärungen sämtlicher 

vereine vorliegen, werden diese entsprechend informiert.

 (5)  Das hausrecht schließt unter anderem die befugnis ein, das 

betreten der gesamten oder bestimmter teile der Platz- 

oder hallenanlage bzw. den dortigen aufenthalt zu unter-

sagen. 

 (6)  Die wirksamkeit des Stadionverbotes wird nicht durch den 

erwerb einer eintrittskarte oder den besitz eines anderen 

berechtigungsnachweises aufgehoben.

 (1)  Die festsetzung, aufhebung, aussetzung oder reduzierung, 

eines Stadionverbotes steht grundsätzlich nur dem eigen-

tümer bzw. besitzer der Platz- bzw. hallenanlage als origi-

närem hausrechtsinhaber zu.

 (2)  Sind der verein, Dfb oder ligaverband nicht originärer 

hausrechtsinhaber, sorgen sie dafür, dass ihnen das haus-

recht anlassbezogen schriftlich übertragen wird.

 (3)  Der umfang der hausrechtsbefugnis und die einzelnen 

hausrechtsbefugten sind schriftlich festzulegen und dem 

Dfb (Zentralverwaltung) zu melden. Die ausübung der 

hausrechtsbefugnis obliegt bei den Spielen

•	 	der	Lizenzligen,	der	3.	Liga	und	der	4.	Spielklassenebene	

dem vertretungsberechtigten organ

•	 des	DFB	dem	Generalsekretär	

•	 des	Ligaverbandes	der	Geschäftsführung	der	DFL.

Dieses recht kann einem geeigneten beauftragten über-

tragen werden. In diesem fall ist die beauftragung für eine 

Dauer von mindestens einer Spielsaison festzulegen und 

dem Dfb zu melden. 

gRundSätzliche zuStändig-
keiten füR ein StadionveRBot§ 2
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 (1 )  Die festsetzung, aufhebung, aussetzung oder reduzierung 

eines Stadionverbotes obliegt

1.1   dem verein, in dessen bereich das sicherheitsbeein-

trächtigende ereignis eingetreten ist:

»  in den Fällen des § 4 Abs. 2 dieser Richtlinien (örtli-
ches Stadionverbot) 

»  in den Fällen des § 4 Abs. 3 und 4 dieser Richtlinien 
(bundesweit wirksames Stadionverbot).

als bereich, in dem das die menschenwürde verletzende 

oder sicherheitsbeeinträchtigende ereignis eingetreten ist, 

gelten:

»  die Platz- oder Hallenanlage

»  außerhalb der Platz- oder Hallenanlage das Gebiet der 
Kommune, in der der Verein seinen Sitz hat;

1.2   dem verein, der eine reise zu einer fußballveranstal-

tung organisiert und betreut, wenn die fans ein die 

menschenwürde verletzendes oder sicherheitsbeein-

trächtigendes ereignis auslösen, das nicht in die Zu-

ständigkeit nach Ziff. 1. fällt; 

inStitutionelle zuStändigkeit zuR 

feStSetzung, aufheBung, auSSetzung 

odeR ReduzieRung eineS StadionveRBo-

teS, Stellung eineS StRafantRageS§ 3

1.3   dem Dfb 

»  als Veranstalter

»  beim DFB-Pokalfinale

»  in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 dieser 
Richtlinien, soweit die Zuständigkeit eines Vereins 
nicht gegeben ist

»  in den Fällen des § 4 Abs. 5 dieser Richtlinien (Aus-
landstaten);

1.4   dem ligaverband

»   als Veranstalter

»    in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richt-
linien, soweit die Zuständigkeit eines Vereins bzw. des 
DFB nicht gegeben ist.

 (2)  Die befugnisse nach abs. 1, Ziff. 3 und 4 können vom Dfb 

oder ligaverband in geeigneten fällen, insbesondere wenn 

eine Sachnähe zum die menschenwürde verletzenden oder 

sicherheitsbeeinträchtigenden ereignis besteht, auf einen 

verein mit dessen Zustimmung übertragen werden; die 

rückübertragung ist entsprechend möglich. Dies ist dem 

betroffenen jeweils mitzuteilen.

   Dies gilt entsprechend für die möglichkeit einer übertra-

gung der befugnisse nach abs. 1, nrn. 1 und 2 auf den Dfb. 

Gleichermaßen können unter den vorgenannten vorausset-

zungen die befugnisse nach abs. 1 nrn. 1 und 2 auch auf 

einen verein mit dessen Zustimmung übertragen werden, 

sofern hierfür die Zustimmung des Dfb vorliegt. 
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 (3)  Die vereine, der Dfb und der ligaverband verpflichten sich, 

bei hausrechtsverletzungen (§§ 123, 124 StGb – hausfrie-

densbruch) grundsätzlich Strafantrag zu stellen.

 (4)  ansprechpartner in fragen der festsetzung, aufhebung, 

aussetzung oder reduzierung eines Stadionverbotes ist 

grundsätzlich der nach § 3 abs. 1 und 2 i.v.m. § 2 abs. 3 

festgelegte verantwortliche. er entscheidet über die fest-

setzung, aufhebung, aussetzung oder reduzierung des 

Stadionverbots unter berücksichtigung der vorliegenden 

erkenntnisse, einschließlich etwaig vorliegender Stellung-

nahmen des betroffenen.

 (1)  ein Stadionverbot ist gegen eine Person zu verhängen, die im 

Zusammenhang mit dem fußballsport, insbesondere anläss-

lich einer fußballveranstaltung der lizenzligen, der 3. liga 

oder der 4. Spielklassenebene, des Dfb oder ligaverbandes 

oder eines Spiels eines internationalen wettbewerbs, das dem 

Dfb, dem ligaverband oder einem verein zur ausrichtung 

übertragen wurde, in einem oder mehreren der im folgenden 

aufgeführten fälle innerhalb oder außerhalb einer Platz- bzw. 

hallenanlage in einer die menschenwürde verletzenden art 

und weise oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgetreten ist.

 (2)  ein örtliches Stadionverbot soll bei verstößen gegen die 

Stadionordnung ausgesprochen werden (minderschwerer 

fall), soweit diese nicht mit verstößen nach abs. 3 in ver-

bindung stehen oder der betroffene bisher nicht wiederholt 

in einer die menschenwürde verletzenden art und weise 

oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen ist.

 (3)  ein bundesweit wirksames Stadionverbot soll ausgespro-

chen werden bei eingeleiteten ermittlungs- oder sonstigen 

verfahren, insbesondere in folgenden fällen (schwerer fall):

1. Straftaten unter anwendung von Gewalt gegen

 1.1  Leib oder Leben

 1.2   fremde Sachen mit der Folge eines nicht unerhebli-
chen Schadens

2. Gefährliche eingriffe in den verkehr (§ 315 ff. StGb)

adReSSat, fälle deS  
StadionveRBoteS§ 4
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3. Störung öffentlicher betriebe (§ 316b StGb)

4. nötigung (§ 240 StGb)

5. verstöße gegen das waffengesetz

6. verstöße gegen das Sprengstoffgesetz

7. landfriedensbruch (§§ 125, 125a, 126 (1) nr. 1 StGb)

8. hausfriedensbruch (§§ 123, 124 StGb)

9. Gefangenenbefreiung (§ 120 StGb)

10. raub- und Diebstahldelikte (§§ 242 ff., 249 ff StGb)

11. missbrauch von notrufeinrichtungen (§ 145 StGb)

12. handlungen nach § 27 versammlungsgesetz

13.  rechtsextremistische handlungen, insbesondere das 

Zeigen und verwenden nationalsozialistischer Parolen, 

embleme (§ 86a StGb), verstöße gegen das uniform-

verbot (§ 3 versammlungsgesetz) und beleidigungen 

(§ 185 StGb) aus rassistischen bzw. fremdenfeindli-

chen motiven 

14.  einbringen und / oder abbrennen von pyrotechnischen 

Gegenständen

15.  Sonstige schwere Straftaten im Zusammenhang mit 

fußballveranstaltungen

 (4)  ein bundesweit wirksames Stadionverbot soll ferner ausge-

sprochen werden, ohne dass ein ermittlungs- oder sonsti-

ges verfahren eingeleitet wurde,

16.  bei Ingewahrsamnahmen oder schriftlich belegten Platz-

verweisen, wenn hinreichende tatsachen vorliegen, die 

die annahme rechtfertigen, dass der betroffene taten 

gemäß § 4 abs. 3 begangen hat oder begehen wollte.

17.  bei Sicherstellung bzw. beschlagnahmung von waffen 

oder anderen gefährlichen Gegenständen, die der be-

troffene in der absicht mitführte, Straftaten zu begehen, 

soweit die handlung nicht bereits in abs. 3 erfasst ist.

18.  bei handlungen / verhaltensweisen, die die menschen-

würde einer anderen Person in bezug auf rasse, haut-

farbe, Sprache, religion, Geschlecht oder herkunft 

verletzen, insbesondere durch herabwürdigende, dis-

kriminierende, verunglimpfende äußerungen oder ent-

sprechende aufschriften auf transparenten. unberührt 

hiervon bleiben die vorschriften des § 9 abs. 2 und 3 

der rechts- und verfahrensordnung des Dfb. 

19.  bei der aktiven unterstützung beim einbringen und / 

oder abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. 

20.  bei schwerwiegenden verstößen gegen die Stadion-

ordnung. 

21.  bei nachgewiesenem wiederholtem sicherheitsbeein-

trächtigendem verhalten. 

 (5)  ein bundesweit wirksames Stadionverbot kann in den fällen 

der absätze 3 und 4 auch ausgesprochen werden, wenn der 

betroffene entsprechend im ausland aufgetreten ist.
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feStSetzung und daueR  
deS StadionveRBoteS§ 5

 (1)  Die festsetzung eines Stadionverbotes soll im hinblick auf 

die Zwecksetzung (§ 1 abs. 2) möglichst zeitnah zu der die 

menschenwürde verletzenden oder sicherheitsbeeinträchti-

genden handlung des betroffenen und in der regel zu dem 

Zeitpunkt erfolgen, zu welchem dem hausrechtsinhaber die 

einleitung eines ermittlungsverfahrens bzw. die Durchfüh-

rung eines sonstigen verfahrens oder das vorliegen eines 

ausreichenden verdachts der verwirklichung eines tatbe-

standes nach § 4 dieser richtlinie bekannt wird. 

 (2)  Die Dauer des Stadionverbotes beträgt mindestens eine 

woche und höchstens die in abs. 3 genannten Zeiträume. 

bei der bemessung des Zeitraums innerhalb dieser Spanne 

soll die festsetzende Stelle folgendes berücksichtigen:

•	 	die	Schwere	des	Falls	(insbesondere	die	Intensität,	mit	

der der betroffene in einer die menschenwürde verlet-

zenden art und weise oder sicherheitsbeeinträchtigend 

aufgefallen ist) 

•	 	die	Folgen	der	dem	Betroffenen	zur	Last	gelegten	Hand-

lungen (insbesondere Personen- oder Sachschäden etc.)

•	 	das	Alter	des	Betroffenen	(Jugendlicher,	Heranwachsen-

der oder erwachsener) 

•	 	etwaige	Erkenntnisse	über	die	Einsicht	des	Betroffenen	

und seine reue 

•	 	etwaige	Erkenntnisse	über	vorherige	Verfehlungen	des	

betroffenen

•	 	eine	etwaige	Stellungnahme	des	Bezugsvereins.

 (3)  Die Dauer des Stadionverbotes umfasst höchstens folgende 

Zeiträume: 

•	 in	einem	minderschweren	Fall	(§	4	Abs.	2)	

»  bis zu 12 Monaten 

•	 	in	einem	schweren	Fall	(§	4	Abs.	3,	4,	5)

»  bis zu 24 Monaten

•	 	in	einem	besonders	schweren	Fall	(§	4	Abs.	3,	4,	5)

»  bis zu 36 Monaten

ein besonders schwerer fall liegt insbesondere vor, wenn 

der betroffene wegen besonderer Intensität in einem der in 

§ 4 abs. 3, 4 und 5 aufgeführten fälle aufgefallen ist.

•	 	in	einem	wiederholten	schweren	/	wiederholten	beson-

ders schweren fall (§ 4 abs. 3, 4, 5)

» bis zu 60 Monaten

ein wiederholter schwerer / wiederholter besonders schwe-

rer fall liegt vor, wenn gegen den betroffenen zum Zeitpunkt 

des vorfalls bereits ein bestehendes Stadionverbot – wor-

unter auch die gemäß § 7 ausgesetzten Stadionverbote fal-

len – aufgrund eines schweren und / oder eines besonders 

schweren falls vorliegt und er erneut entsprechend auffällig 

geworden ist. 

 (4)  befindet sich der betroffene in haft, tritt das Stadionverbot 

erst ab der haftentlassung in kraft. 

 (5)  mit ablauf der festgesetzten Dauer erlischt das Stadionverbot.
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 (1)  vor der festsetzung des Stadionverbotes soll dem be-

troffenen die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

werden. Die Stellungnahme hat grundsätzlich schriftlich 

innerhalb einer frist von zwei wochen nach Zugang der 

entsprechenden Information, dass die verhängung eines 

Stadionverbots beabsichtigt ist, zu erfolgen. Der gemäß 

§ 3 abs. 1 und 2 i.v.m. § 2 abs. 3 festgelegte verant-

wortliche kann dem betroffenen die Stellungnahme auch 

in einer mündlichen anhörung bei ihm oder über den 

jeweiligen bezugsverein ermöglichen. eine fristgerecht 

eingegangene Stellungnahme ist bei der festsetzung des 

Stadionverbots zu berücksichtigen. 

 (2)  Ist das Stadionverbot ohne Stellungnahme ergangen, kann 

der betroffene diese nachträglich abgeben. auf diese mög-

lichkeit ist der betroffene hinzuweisen. Die Stellungnahme 

soll schriftlich und möglichst innerhalb einer frist von zwei 

wochen ab Zugang des Stadionverbots geschehen.

 (3)  Darüber hinaus können vor der festsetzung, aufhebung, 

aussetzung oder reduzierung des Stadionverbots weitere 

Informationen eingeholt werden. Insbesondere soll mit ein-

verständnis des betroffenen der etwaige bezugsverein um 

eine Stellungnahme ersucht werden.

Stellungnahme§ 6

 (1)  Das Stadionverbot ist von der festsetzenden Stelle aufzu-

heben, wenn der betroffene nachweist, dass

•	 	das	dem	Stadionverbot	ausschließlich zugrunde liegende 

ermittlungsverfahren nach § 170 abs. 2 StPo eingestellt 

worden ist; 

•	 	er	in	dem	dem	Stadionverbot	ausschließlich zugrunde 

liegenden Strafverfahren freigesprochen worden ist; 

•	 	sonst	die	Voraussetzungen	der	in	§	4	genannten	Fälle	

nicht erfüllt sind.

 (2)  Im falle einer einstellung des zugrunde liegenden ermitt-

lungsverfahrens nach § 153 StPo oder nach einer entspre-

chenden regelung des JGG soll die festsetzende Stelle das 

Stadionverbot auf antrag des betroffenen noch einmal im 

hinblick auf bestand und Dauer überprüfen. 

Im falle einer endgültigen einstellung des zugrunde liegen-

den ermittlungsverfahren nach § 153a StPo oder nach einer 

entsprechenden regelung des JGG kann die festsetzende 

Stelle das Stadionverbot auf antrag des betroffenen noch 

einmal im hinblick auf die Dauer überprüfen.

aufheBung, auSSetzung  
odeR ReduzieRung deS Stadion-
veRBoteS § 7
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 (3)  Das Stadionverbot kann 

•	 	bereits	bei	Erlass	auch	ohne	Antrag	des	Betroffenen	

gegen auflagen ausgesetzt werden 

oder

•	 	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	auf	Antrag	des	Betroffenen	

gegen auflagen ausgesetzt, in seiner Dauer reduziert 

oder ganz aufgehoben werden,

wenn dies beispielsweise nach

•	 	der	Schwere	des	Falls	(insbesondere	die	Intensität,	mit	

der der betroffene in einer die menschenwürde verlet-

zenden art und weise oder sicherheitsbeeinträchtigend 

aufgefallen ist), 

•	 	den	Folgen	der	dem	Betroffenen	zur	Last	gelegten	Hand-

lungen (insbesondere Personen- oder Sachschäden etc.),

•	 	dem	Alter	des	Betroffenen	(Jugendlicher,	Heranwachsen-

der oder erwachsener),

•	 	etwaigen	Erkenntnissen	über	die	Einsicht	des	Betroffe-

nen und seine reue,

•	 	etwaigen	Erkenntnissen	über	vorherige	Verfehlungen	des	

betroffenen oder

•	 	einer	etwaigen	Stellungnahme	des	Bezugsvereins

unter beachtung der Zielsetzung des Stadionverbotes 

zweckmäßig erscheint.

 (4)  Die auflagen (z. b. bzgl. aufenthaltsort, meldepflichten, mit-

wirkung an sozialen aufgaben) sollen gewährleisten, dass der 

betroffene wieder integriert wird und keine die menschen-

würde verletzenden oder sicherheitsbeeinträchtigenden ta-

ten während einer fußballveranstaltung begehen kann. 

   Die auflagen sollen grundsätzlich bedeutsame soziale ver-

pflichtungen beinhalten. Ihre einhaltung ist zu überwachen.

 (5)  Die maßnahmen nach abs. 3 sind nur zulässig, wenn der 

betroffene: 

•	 	bei	Begehung	der	Tat	keine	erkennbar	kriminelle	Einstel-

lung zeigte und die folgen seiner tat gering waren 

•	 	einsichtig	ist	

und 

•	 	die	hohe	Wahrscheinlichkeit	bietet,	dass	er	sich	zukünftig	

sicherheitskonform verhalten wird. 

bei Stadionverboten, denen ein schwerer, ein besonders 

schwerer oder ein wiederholter schwerer / besonders 

schwerer fall (§ 5 abs. 3) zugrunde liegt, kommen diese 

maßnahmen in der regel jedoch frühestens nach ablauf der 

hälfte der Stadionverbotsdauer in betracht. fällt der be-

troffene erneut auf, tritt das Stadionverbot wieder in vollem 

umfang in kraft. Darüber hinaus kann ein neues Stadionver-

bot festgesetzt werden.

 (6)  Der antrag ist begründet bei der gemäß § 3 abs. 4 i.v.m. 

§ 2 abs. 3 für die festsetzung, aufhebung, aussetzung 

oder reduzierung zuständigen Stelle einzureichen. 
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 (7)  Der verantwortliche entscheidet über den antrag nach pro-

gnostischer einschätzung, ob von dem betroffenen zukünf-

tig weitere Sicherheitsbeeinträchtigungen im Zusammen-

hang mit dem fussballsport, insbesondere anlässlich einer 

fussballveranstaltung, zu erwarten sind. Die entscheidung 

trifft er auf der basis der gewonnenen erkenntnisse über 

das sicherheitsbeeinträchtigende auftreten des betroffe-

nen nach

•	 	dessen	Stellungnahme	und

•	 	Einholung,	Auswertung	oder	Einbeziehung	der	ihm	zu-

gänglichen und als geboten erscheinenden erkenntnis-

quellen, insbesondere des fanprojekts und des fanbeauf-

tragten des jeweiligen bezugsvereins.

Die Stellungnahme des betroffenen erfolgt in der regel 

schriftlich; sie kann auch mündlich durchgeführt werden. 

Der Polizei ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die entscheidung soll binnen eines monats nach antragstel-

lung getroffen werden.

 (1)  Das Stadionverbot ist stets schriftlich festzusetzen. ein 

mündlich ausgesprochenes Stadionverbot ist schriftlich 

zu bestätigen. 

 (2)  wird die postalische übermittlung des Stadionverbotes er-

forderlich, ist dieses nachweisbar zuzustellen. 

 (3)  Die aushändigung bzw. die übermittlung des Stadionver-

bots ist aktenkundig zu machen.

foRm deR feStSetzung  
deS StadionveRBoteS§ 8
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 (1)  Die ordnungsgemäße registrierung und verwaltung der 

örtlichen Stadionverbote sowie die überwachung der ab-

lauffristen obliegen grundsätzlich den Stellen, die das 

Stadionverbot festsetzen; die registrierung und verwal-

tung der bundesweit wirksamen Stadionverbote obliegt 

dem Dfb (Zentralverwaltung).

 (2)  Die das Stadionverbot festsetzenden Stellen verwalten die 

Stadionverbote mindestens nach zwei Suchkriterien:

•	 	alphabetisch	unter	den	Namen	der	Betroffenen

•	 	chronologisch	nach	Ablauf	der	festgesetzten	Dauer.

Im übrigen erfassen sie folgende angaben:

•	 	zur	Person:

»  Name

»  Vorname

»  Geburtsdatum

»  Wohnstraße

»  Wohnort und

•	 	Hausrechtsinhaber	

•	 	Verein,	dem	die	Person	zugeneigt	ist

•	 	Datum	des	Vorfalls

•	 Grund	des	Stadionverbotes

•	 Dauer	bzw.	Ablauffrist	des	Stadionverbotes

•	 	Datum	der	Festsetzung,	Aufhebung,	Aussetzung	

und reduzierung

veRwaltung deS  
StadionveRBoteS§ 9

 (3)  Die nach abs. 1 zuständigen Stellen unterrichten den Dfb 

(Zentralverwaltung) schriftlich, jeweils unverzüglich über

•	 	ein	bundesweit	ausgesprochenes	Stadionverbot	bzw.

•	 	dessen	Aufhebung,	Aussetzung,	Reduzierung	und	die	Er-

teilung von auflagen (§ 7).

 (4)  Der Dfb (Zentralverwaltung) unterrichtet die vereine, die 

Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die lan-

desinformationsstellen Sporteinsätze (lIS) sowie das bun-

despolizeipräsidium in der regel wöchentlich, mindestens 

jedoch einmal monatlich, durch übermittlung einer aktuali-

sierten liste über die von den Stadionverboten betroffenen 

und die Dauer des jeweiligen Stadionverbotes. 

   Der Dfb (Zentralverwaltung) übermittelt zum Zweck des 

abgleichs mit ticketerwerbern aus Deutschland vor welt- 

und europameisterschaften in erforderlichem umfang ein 

exemplar der liste an die fIfa bzw. uefa. Gleichermaßen 

wird bei auslandsspielen der deutschen nationalmann-

schaften dem jeweiligen ausländischen nationalverband 

ein exemplar der liste übersandt. 

 (5)  Die vereine leiten der örtlich zuständigen Polizei ein ex-

emplar der liste über die bundesweit wirksamen Stadion-

verbote zu und unterrichten sie gleichzeitig über die nur 

örtlich geltenden verbote.
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 (1)  für die erhebung, verarbeitung, nutzung und übermittlung 

von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

festsetzung und verwaltung der Stadionverbote gelten die 

bestimmungen des bundesdatenschutzgesetzes und - so-

weit anwendbar – der landesdatenschutzgesetze.

 (2)  Die personenbezogenen Daten der Stadionverbote dürfen 

nur zweckgebunden durch die vereine, den Dfb, die Deut-

sche fußball liga Gmbh (Dfl) und die in § 9 abs. 4 ge-

nannten Stellen erhoben, verarbeitet und untereinander 

übermittelt werden. Die Daten werden nach ablauf von 6 

monaten nach ablauf des Stadionverbotes gelöscht. 

 (3)  Die Dateien bzw. karteien der Stadionverbote sind nur von 

besonders beauftragten zu führen und durch technisch-or-

ganisatorische maßnahmen vor dem Zugriff unberechtigter 

zu sichern. Die beauftragten der vereine und des Dfb / der 

Dfl sind zur beachtung des Datengeheimnisses zu ver-

pflichten (§ 5 bundesdatenschutzgesetz).

 (4)  Der örtlichen Polizei, dem bundespolizeipräsidium und 

den landeskriminalämtern dürfen die Daten zum Zwecke 

der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung übermittelt wer-

den, den Gefahrenabwehrbehörden nur zum Zwecke der 

Gefahrenabwehr, der Staatsanwaltschaft nur zum Zwecke 

der Strafverfolgung.

datenSchutz§ 10

Diese richtlinien treten am 01.01.2014 in kraft.

 (5)  Die übermittlung der Daten nach absatz 4 erfolgt gegen-

über der Polizei und dem bundespolizeipräsidium 

•	 	regelmäßig	ohne	Anforderung	im	Rahmen	des	§	9	Abs.	4	

und 5 oder

•	 	auf	besondere,	begründete	Anforderung.

Der Staatsanwaltschaft und den Gefahrenabwehrbehörden 

sind Daten nur bei begründetem ersuchen zu übermitteln.

inkRafttReten§ 11


